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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1985

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

Soll durch die Unterfertigung eines Schreibens durch den Betriebsratsobmannes die Zustimmung des Betriebsrates

zur beabsichtigten Kündigung dokumentiert werden, kommt es nicht auf eine unklare Formulierung dieses Schreibens,

sondern auf das übereinstimmende Verständnis beider Teile an.
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